
Texte zu § 85

§ 103 ZPO Kostenfestsetzungsgrundlage; Kostenfestsetzungsantrag

(1) Der Anspruch auf Erstattung der Prozesskosten kann nur auf Grund eines zur Zwangsvollstre-
ckung geeigneten Titels geltend gemacht werden.

(2) Der Antrag auf Festsetzung des zu erstattenden Betrages ist bei dem Gericht des ersten
Rechtszuges anzubringen. Die Kostenberechnung, ihre zur Mitteilung an den Gegner bestimmte
Abschrift und die zur Rechtfertigung der einzelnen Ansätze dienenden Belege sind beizufügen.

§ 104 ZPO Kostenfestsetzungsverfahren

(1) Über den Festsetzungsantrag entscheidet das Gericht des ersten Rechtszuges. Auf Antrag ist
auszusprechen, dass die festgesetzten Kosten vom Eingang des Festsetzungsantrags, im Falle
des § 105 Abs. 2 von der Verkündung des Urteils ab mit fünf Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen sind. Die Entscheidung ist,
sofern dem Antrag ganz oder teilweise entsprochen wird, dem Gegner des Antragstellers unter
Beifügung einer Abschrift der Kostenrechnung von Amts wegen zuzustellen. Dem Antragsteller ist
die Entscheidung nur dann von Amts wegen zuzustellen, wenn der Antrag ganz oder teilweise
zurückgewiesen wird; im übrigen ergeht die Mitteilung formlos.

(2) Zur Berücksichtigung eines Ansatzes genügt, daß er glaubhaft gemacht ist. Hinsichtlich der
einem Rechtsanwalt erwachsenden Auslagen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
genügt die Versicherung des Rechtsanwalts, daß diese Auslagen entstanden sind. Zur Berück-
sichtigung von Umsatzsteuerbeträgen genügt die Erklärung des Antragstellers, daß er die Beträge
nicht als Vorsteuer abziehen kann.

(3) Gegen die Entscheidung findet sofortige Beschwerde statt. Das Beschwerdegericht kann das
Verfahren aussetzen, bis die Entscheidung, auf die der Festsetzungsantrag gestützt wird, rechts-
kräftig ist.

§ 105 ZPO Vereinfachter Kostenfestsetzungsbeschluss

(1) Der Festsetzungsbeschluss kann auf das Urteil und die Ausfertigungen gesetzt werden, sofern
bei Eingang des Antrags eine Ausfertigung des Urteils noch nicht erteilt ist und eine Verzögerung
der Ausfertigung nicht eintritt. Eine besondere Ausfertigung und Zustellung des Festsetzungs-
beschlusses findet in diesem Falle nicht statt. Den Parteien ist der festgesetzte Betrag mitzuteilen,
dem Gegner des Antragstellers unter Beifügung der Abschrift der Kostenberechnung. Die Ver-
bindung des Festsetzungsbeschlusses mit dem Urteil soll unterbleiben, sofern dem Festset-
zungsantrag auch nur teilweise nicht entsprochen wird.

(2) Eines Festsetzungsantrags bedarf es nicht, wenn die Partei vor der Verkündung des Urteils die
Berechnung ihrer Kosten eingereicht hat; in diesem Fall ist die dem Gegner mitzuteilende Ab-
schrift der Kostenberechnung von Amts wegen auszufertigen.

(3) Eines Festsetzungsantrags bedarf es nicht, wenn die Partei vor der Verkündung des Urteils die
Berechnung ihrer Kosten eingereicht hat; in diesem Fall ist die dem Gegner mitzuteilende Ab-
schrift der Kostenberechnung von Amts wegen anzufertigen.

§ 106 ZPO Verteilung nach Quoten

(1) Sind die Prozesskosten ganz oder teilweise nach Quoten verteilt, so hat nach Eingang des
Festsetzungsantrags das Gericht den Gegner aufzufordern, die Berechnung seiner Kosten binnen
einer Woche bei Gericht einzureichen. Die Vorschriften des § 105 sind nicht anzuwenden.

(2) Nach fruchtlosem Ablauf der einwöchigen Frist ergeht die Entscheidung ohne Rücksicht auf
die Kosten des Gegners, unbeschadet des Rechts des letzteren, den Anspruch auf Erstattung
nachträglich geltend zu machen. Der Gegner haftet für die Mehrkosten, die durch das nach-
trägliche Verfahren entstehen.
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§ 107 ZPO Änderung nach Streitwertfestsetzung

(1) Ergeht nach der Kostenfestsetzung eine Entscheidung, durch die der Wert des Streitgegen-
standes festgesetzt wird, so ist, falls diese Entscheidung von der Wertberechnung abweicht, die
der Kostenfestsetzung zugrunde liegt, auf Antrag die Kostenfestsetzung entsprechend abzuän-
dern. Über den Antrag entscheidet das Gericht des ersten Rechtszuges.

(2) Der Antrag ist binnen einer Frist von einem Monat bei der Geschäftsstelle anzubringen. Die
Frist beginnt mit der Zustellung und, wenn es einer solchen nicht bedarf, mit der Verkündung des
den Wert des Streitgegenstandes festsetzenden Beschlusses.

(3) Die Vorschriften des § 104 Abs. 3 sind anzuwenden.
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